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RS OGH 1956/3/7 3Ob100/56
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 07.03.1956

Norm

ZPO §562 C

Rechtssatz

Eine gerichtliche Aufkündigung muß den Antrag, dem Gegner aufzutragen, entweder den Bestandgegenstand zur

bestimmten Zeit bei sonstiger Exekution zu übergeben oder zu übernehmen oder gegen die Aufkündigung

Einwendungen zu erheben, auch dann enthalten, wenn der Kündigungsgegner nicht im Besitze der Wohnung ist.

Entscheidungstexte

3 Ob 100/56
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